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SVLT

Keine Fahrtenschreiber bis
40 km/h
SVLT/. Ab 1.1.2011 greift die
Chauffeurverordnung für den
Schwerverkehr und den gewerblichen

Personentransport erst ab
40 km/h
Kürzlich hat der Bundesrat Änderungen

in der Arbeitszeit- und
Ruhezeitverordnung ARV (Chauffeurverordnung)

beschlossen. Damit ergibt sich

für Berufschauffeure eine Angleichung
an die europäischen Regelungen. Die

Änderungen werden auf 1.1.2011 in

Kraft gesetzt.
In einem Punkt sind die Änderungen
im Zusammenhang mit dem Lenken

von Motorfahrzeugen bis zur
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h von Bedeutung:

In der noch gültigen
Chauffeurverordnung gilt nämlich (gemäss Art.

4, Abs. 1, Punkt a ARV): «Die
Chauffeurverordnung gilt nicht für Führer
und Führerinnen von Fahrzeugen mit
einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit

von nicht mehr als 30 km/h». Ab
nächstem Jahr hat diese Ausnahme
beim Lenken von Fahrzeugen «von
nicht mehr als 40 km/h
Höchstgeschwindigkeit» Gültigkeit.
Als Konsequenz müssen gemäss neuer
Fassung ab nächstem Jahr gewerblich
immatrikulierte Motorfahrzeuge mit
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h nicht
mehr mit einem Fahrtenschreiber
ausgerüstet sein.

Der Schweizerische Verband für
Landtechnik hat sich mit Nachruck für die
höhere Geschwindigkeitslimite eingesetzt,

bei der die ARV zu greifen
beginnt.

Bestellformular/Berufsbekleidung
Kinder-Kombi, 100% Baumwolle Alter 2 3 4 6 8 10 12 14

blau-rot kombiniert Grösse 92 98 104 116 128 140 152 164

CHF 38- 43- 48-
Anzahl

Kombi, rot-schwarz, CHF82- Grösse S 44/46 M 48/50 L 52/54 XL 56/58

60% Baumwolle, 40% Polyester Anzahl

Kombi, rot, CHF 60.-, solange Vorrat Grösse 44 46 48 50 54 56 58

75% Baumwolle, 25% Polyester Anzahl

Latzhose, rot, CHF 58.- Grösse 44 46 48 50 52 54 56 58

75% Baumwolle, 25% Polyester Anzahl

T-Shirt, grau meliert, CHF 18.- Grösse S M L XL

100% Baumwolle Anzahl

Unsere Preise verstehen sich ohne Versandkosten. Zahlung 30 Tage netto.

Name Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Einsenden an SVLT, Postfach, 5223 Riniken, Fax 056 441 67 31
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Themen:

LT extra
Kartoffelerntetechnik

Feldtechnik
Mulchverfahren: Technik und Geräte

Ballensilage : Stretchfolien im Test

SVLT-Jahresbericht

Betriebswirtschaft
Überbetrieblicher Maschineneinsatz:

Voraussetzung für den Erfolg

Spezialkulturen
Gerätetechnik im Weinbau

Energieforum:
Fotovoltaikanlagen: Konzepte und
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